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§ 47 VStG Strafverfugung

VStG - Verwaltungsstrafgesetz 1991

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Wenn von einem Gericht, einer Verwaltungsbehérde, einem Organ der 6ffentlichen Aufsicht oder einem
militarischen Organ im Wachdienst auf Grund eigener dienstlicher Wahrnehmung oder eines vor ihnen
abgelegten Gestandnisses eine Verwaltungstbertretung angezeigt oder wenn das strafbare Verhalten auf Grund
von Verkehrsiberwachung mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen festgestellt wird, dann kann die
Behorde ohne weiteres Verfahren durch Strafverfiigung eine Geldstrafe bis zu 600 Euro festsetzen. In der
Strafverfigung kann auch auf den Verfall beschlagnahmter Sachen oder ihres Erldses erkannt werden, wenn der
Wert der beschlagnahmten Sachen 200 Euro nicht Ubersteigt.

2. (2)Das oberste Organ kann, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, durch Verordnung zur
Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestande von Verwaltungstibertretungen bestimmen, fur die die Behérde
durch Strafverfiigung eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im Vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu
500 Euro verhangen darf.

In Kraft seit 01.01.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/19
file:///

	§ 47 VStG Strafverfügung
	VStG - Verwaltungsstrafgesetz 1991


